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Bundeseinister für Justiz Dr" T s c h ade k teilt auf eine .lmfraee 

der AbGo Ernst Fis c her und Genossen VOLl 150 Dezeober 1949 folGendes ni t g 

Zu l~) Das Bun~esninisterium für Justiz hat ~ nachden 8S von der Ver­

urteililn[;des Friedrich Kran]?l und der Inhaftnahue <les HubartSchlüsselberger 
. -

Kenntnis erhmet hatte, sich sofort die lJden vorleGen lassen und diese einer 

e1neehenden Prüfune unterzoeen::; Auf Grund des Ercebnisses dieser PrüfunC 

wurde die Genern.lprokurn.tur beiti Obersten Gerichtshof beauftrn.ct, gec~en das 

Urteil des Landesgerichtes für Strafsachen Grn.z$ oit dem FrieQrich ~ao:pl 

wecen Verbrechens des Mordes zu 5 Jahren schweren Kerke~ verurteilt worden 

wart elie Ni chtiCkei tsbesQhwerde zur Wnhrune des Gesetzes zu erheben,weil 

das Gesetz in den Bestimr.mneen des § 1 cles Bundesßesetzes vom 21.120 1945, 

l'GBLoNre14/1946, betreffend die Einstellunc von Straf'verfaiu'en und die Nach­

sicht von Stra.f,~n für Känp1'er Geßen Nationalsozialisous und Faschismus 

verletzt worden sei. 

Der Oberste Gerichtshof hat ni t Erkenn~nis V~·r.l 1402 ... 1950 auf· Grund 

dieses ausserordentlichen Rechtsmittels zu Recht e.r-kannt,_ dass das Gesetz 

tn der-a.nceführten Gesetzesstelle verletzt word.en sei$ hat daher das Urteil 

des Landescerichtes für Strafsachen Graz aufeehoben und Friec.lrich Kranp1 

von der Ankl<1.ee des Verbrechens des Mordes freigesprocheno Dns Bundesrniniste­

riUr.l für Justiz hnt hierauf sofort die St~atsnnwal tschr.ft Wien r.~ncevnesen, 

die Einstellunc dos beiu Landeseericht für Stl:'afsn.chen Wie:n cecenHubert 

Schlüsselbercer anbäneicen Strafverfahrens nach § 1 des oben zitierten 

Bundescesetzes zu beantraeen~ 

Friedrich KrampI und Hubert Sohlüsselbercervrorden unverzüelich 

auf freien Fuss eesetzt., 

·tJber das Bestehen einer Verpflichtunc des Bundes t än elie Genannten 

eine EntSchädiß"LUlC zu leisten, haben die zuständiGen Gerichte zu entscheiden. 

Auffn.lenc1erweise hat Friedrich ~anpl, ·.;bwoh1 er durch einen von 

ihr.1. Cewähl ten V!;.lrte~(Ucer, Rechtsanwal t DroLeo S"trafella in Graz, seit 

I5~10.I948 vertreten war, in der Hauptverhandlung veo I3c12,1948 keinen 
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4" Beiblatt 9. März 1950 

AntraG n.uf AnwendunG ("les oben anGeführten Gesetzes Gestellt und auch kein 

Rechtsnittelc;ecen das Urteil ercriff8no·:Dadurch ist die tt'berprüfunc des 

Urteiles in ordentlichen Rechtsni ttelwece verhindert worclenf , 

Enteee;en anders lautGndenPressenelcluneen muss auch festGGstel1 t 

werden, dass das von Friedricn Krnupl durch Rechtsnnvm1t Dr~Viktor Mrak 
. . 

an 11. Oktober 1949 eincebrachtp GnadcmCGsuch unoi tte1bar beim Landescoricllt 

für Strafsachen Graz eincebrl10ht vJUrJ.e~ V0n dem es zurückcewiesen wurde .. 

Dieses Gna.denGesuch ist eleD BunclesElinisteriuIl für Justiz daher Gar nicht 

zugekonnen, 

. Zu den Ausführuncen der Anfrace betreffend Hubert Sch1üsselberCor , . 

wird beoerkt, dass dieser weGen Verbrechens des Di.ebstah1~ von zwei Pfer(len 

zufolee Haftbefehles des Kreis[.'Grichtes Krens] VI' 1342/46,. am 27.,1;,uß'Ust 1946 

den Bezirkscericht Mödline eince1iefert worden, nach 3 TaGen aber aus der 

Haft entspruncenist"wesha1b 01' in Zentralpolizeiblatt Nro78 von 7.10~1946 

ausceachriebanwurdeo Auf Grund dieser Ausschreib~G vrurde festceste11i, 

dass er ci t d~I:l von LandesB'ericht für Strafsachen Graz Gesuchten IIubert 

:~Soh1üsse1berG" ideiltisto Jus er hierauf an 29,100 1949 in Mödline wiederur:1 

in Haft cenont'lon wur-de, verzöGerte sich die'Verhäncunc der ordentlichen 

Untersuchuneshaft über ihn dadurch, dt1ss clie Stadtkomrmndatur Mödlling die 

Einlei tuncr der Voruntersuchunc durch· Verweicerung cler Zustir:linunC zu seiner 

Uberstellune verhinderte~, 

Zu 2.) Das Bundescesetz vom 21 0 12.1945, BGB1.Nr~ 14/1946, enthält 

keine näheren Bestinouncen u.al'Über, welche strafbaren Handluncen in einzelnen 

unter den Anwendunesbereich dieses Gesetzes fallen. Sei~e Auslet~ne ist Sache 

der Pteohtsprechune, letztBn Endes dah~r Aufgabe des Obersten Gerichtshofes. 

Dass'dieser nicht· in ordentlichen Rechtsoittelzuee, ,sondern erst durch die 

in Auftracs' des Bundesoinisteri.Ul:ls für Justiz erhobene Nichtickeitsbeschwerde 

zurWahrune des Gesetzes ci t dElI' A..neeleeenhei t befasst werden ist fist aus-
,-: 

sohliesslich auf ,das Verhalten des Anceklagten Kraop1 ~der seines Verteidi-

gers zUI'Ückzuführeno 

In übricen ist es eine keineswecs cnzweifelhafte Rechtsfrace, 

ob das Gesetz von 21.12.1945 anzuwenden war; diGse Fraee ist heute durch 

die EntscheidunC des Obersten Gerichtshofes zUß'Unsten der lJnwenclbarkeit des 

fraGlichen Gesetzes ee1öst, c1io GecenteiliGe .Arisicht des Urtcils[;erichtes 

kann aber' dessen unGeachtet nicht als verfehlt bGzeichnet werden, jedenfalls 
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ist die Annahme, dass der c.us 3 Berüfsrichtern und 3 Schöffen bestehende 

Schwurcorichtshof bei FällunG dieses Ur-,:eiles eecen·den Jmeeklaeten KraLl:pl 

voroinGenol:JLlen cew0sen sei, alsvölliC haltlos zurückzuweisen" Daher fohlt 

jeder Grund, aber auch jede Mc5elichkoit9 für di·e BehandlunG dieses Rechts.­

falles Gerichtliche oder stautsunwal tschaftliche OrGane zur Ver';.ntwortunc 
zu ziehen. 

Zu 3~) Den in "Punkt 3 der AnfraGe der Herren AbGeordneten Ernst 

Fischer und Genossen behaupteten Vorwurf, dass die'Stctatse,nwal tschaften 

eine Fortsetzung der Nazijustiz üben würden" nuss ioh ancesichts der auf­

o:pferunCsvöllen Arbeit nller Justizbehörden zur Wie~erherstellunc oiner 

geordneten und einen demokratischen Staatswesen entsprechenden Rechtspfleee 
auf clus ~tschiedenste zurückwmi~eng 

-.-.-.-..,--
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